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Abgrenzung Öffentliches Recht / 
Privatrecht im Kirchenrecht 

 
Unterscheidung Öffentliches Recht und Privatrecht 

in der weltlichen Rechtsordnung 
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Unterscheidung Öffentliches Recht und Privatrecht 

im Kirchenrecht 
 

 
Öffentliches Recht 
 
 
 
 
 
 
 
Kirchliche Rechtsträger in 
Öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform 

- Landeskirche 
- Kirchenbezirke 
- Kirchgemeinden 
- Kirchgemeinde-

zusammenschlüsse 
 
 
 
 
 
Können folglich (auch) 
öffentlich-rechtlich handeln  
 
 
 
und auch öffentlich-rechtliche 
Rechtsquellen schaffen 
 
 

Privatrecht 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsformwahlfreiheit 
(Kirchen können für sich oder 
ihrer Gliederungen auch 
privat-rechtliche Formen 
benutzen) 

- Diakonische Werke e.V. 
- Kirchliche Presse GmbH 
- Kirchliche Banken e.G. 

 
 
 
 
 
können auch          können nur 

privat-rechtlich handeln 
 
 
 
und privatrechtliche 
Rechtsquellen schaffen 

 

Art. 137 Abs. 5 WRV 
Kirchen bleiben 
„Körperschaften des 
öffentlichen Rechts“ 

Art. 137 Abs. 3 WRV 
..ordnen und verwalten 
selbständig…(sog. 
Selbstverwaltungsgarantie) 


